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Herzlich Willkommen zur Veranstaltung

Verkehrsunfallflucht
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Wegen Verkehrsunfallflucht wird auch
der Unfallbeteiligte bestraft, der sich
1. nach Ablauf der Wartefrist

oder

2. berechtigt oder entschuldigt
vom Unfallort entfernt hat und die
Feststellungen nicht unverzüglich
nachträglich ermöglicht.
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§ 142 I StGB 
vorprüfen
Berechtigt
Entschuldigt
Fest-
stellungen
-unverzüglich
-nachträglich
-ermöglichen

Berechtigter
Polizei
Feststellungs-
vereitelung

§ 142 II Nr. 2 StGB
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Verkehrsunfallflucht

Verhältnis von § 142 Abs. 1 zu Abs. 2

• Nach § 142 II StGB kann nur bestraft
werden, wer nicht nach § 142 I StGB
bestraft werden kann.

• Die beiden Tatbestände (Absätze) des
§ 142 StGB stehen in einem Exklusiv-
verhältnis zueinander.

• Deshalb ist in allen Fällen zunächst §
142 I StGB zu prüfen, bevor auf § 142 II
StGB eingegangen wird. Alpmann/Schmidt, 

Strafrecht BT 3, 
S. 32

§ 142 I StGB 
vorprüfen
Berechtigt
Entschuldigt
Fest-
stellungen
-unverzüglich
-nachträglich
-ermöglichen

Berechtigter
Polizei
Feststellungs-
vereitelung
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§ 142 I StGB 
vorprüfen
Berechtigt
Entschuldigt
Fest-
stellungen
-unverzüglich
-nachträglich
-ermöglichen

Berechtigter
Polizei
Feststellungs-
vereitelung

Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfall …
ist ein plötzliches,
zumindest für einen Beteiligten ungewolltes
Ereignis,
das im ursächlichen Zusammenhang
mit dem öffentlichen Straßenverkehr
und seinen typischen Gefahren
zu jedenfalls nicht gänzlich belanglosen
fremden
Sach- oder Körperschaden
führt.
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BayObLG
NZV 1992, 326
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§ 142 I StGB 
vorprüfen
Berechtigt
Entschuldigt
Fest-
stellungen
-unverzüglich
-nachträglich
-ermöglichen

Berechtigter
Polizei
Feststellungs-
vereitelung
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Verkehrsunfallflucht

Unfallbeteiligter …
• ist jeder, dessen Verhalten nach den

Umständen zur Verursachung des
Unfalls beigetragen haben kann.

• Es muss ein Zusammenhang zwischen
Täterverhalten und Unfall bestehen.

• Das ist nach der ex ante gegebenen
Verdachtslage zu beurteilen.

§ 142 V StGB
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§ 142 I StGB 
vorprüfen
Berechtigt
Entschuldigt
Fest-
stellungen
-unverzüglich
-nachträglich
-ermöglichen

Berechtigter
Polizei
Feststellungs-
vereitelung
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Verkehrsunfallflucht

Fremdes Feststellungsinteresse

• … ist bei Unfallbeteiligten und Ge-
schädigten grundsätzlich zu bejahen.

• Wird nur in besonderen Fällen
verneint:

• Alleinunfall
• Feststellungsverzicht

• nicht bei Minderjährigen
• Mutmaßlicher Verzicht

OLG Köln VRS 66, 128
OLG Düsseldorf
NZV 1991, 77
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§ 142 I StGB 
vorprüfen
Berechtigt
Entschuldigt
Fest-
stellungen
-unverzüglich
-nachträglich
-ermöglichen

Berechtigter
Polizei
Feststellungs-
vereitelung
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Verkehrsunfallflucht

Unfallort …
• ist die Stelle, an der sich der

Schadensfall zugetragen hat, sowie
die unmittelbare Umgebung, wo die
Fahrzeuge zum Stehen gekommen
sind oder hätten halten können.

• ist der Bereich, in dem der Unfall-
beteiligte von anderen Feststellungs-
berechtigten oder
der Polizei vermutet
oder gesucht würde.

OLG Düsseldorf
ZfS 1985, 221
OLG Karlsruhe
NStZ 1988, 409
OLG Hamm
VRS 54, 433
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§ 142 I StGB 
vorprüfen
Berechtigt
Entschuldigt
Fest-
stellungen
-unverzüglich
-nachträglich
-ermöglichen

Berechtigter
Polizei
Feststellungs-
vereitelung
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Verkehrsunfallflucht

Sich Entfernen

• Die eigentliche Tathandlung besteht
darin, dass sich der Unfallbeteiligte
vom Unfallort entfernt.

• Sich-Entfernen bedeutet Ortsverände-
rung

• Räumliche Trennung des Unfall-
beteiligten vom Unfallort

OLG Hamm
DAR 1978, 140
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Verkehrsunfallflucht

Entfernt sich der Unfallbeteiligte, muss
er

• die Feststellungen unverzüglich
nachträglich ermöglichen.

• ohne schuldhafte Verzögerung
• Beteiligter / Polizeidienststelle
• zur Verfügung halten
• Feststellungsvereitelung

§ 142 III StGB

§ 142 I StGB 
vorprüfen
Berechtigt
Entschuldigt
Fest-
stellungen
-unverzüglich
-nachträglich
-ermöglichen

Berechtigter
Polizei
Feststellungs-
vereitelung
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Verkehrsunfallflucht

Berechtigtes und entschuldigtes Sich
Entfernen
• Entfernt sich der Unfallbeteiligte ohne

Berechtigung oder Entschuldigung,
liegt eine Straftat nach § 142 I StGB
vor.

• Liegt ein berechtigtes oder ent-
schuldigtes Entfernen vor, so trifft den
Unfallbeteiligten die sog. Nachhol-
pflicht. Kommt er dieser Verpflichtung
nicht nach, liegt eine Straftat i.S.d. §
142 II StGB vor.

§ 142 I StGB 
vorprüfen
Berechtigt
Entschuldigt
Fest-
stellungen
-unverzüglich
-nachträglich
-ermöglichen

Berechtigter
Polizei
Feststellungs-
vereitelung
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Verkehrsunfallflucht

Berechtigtes und entschuldigtes Sich
Entfernen

• § 142 II Nr. 2 StGB behandelt beide
Fälle gleich.

• Daher können Zweifel, ob es sich im
Einzelfall um ein Rechtfertigungs-
oder Entschuldigungsgrund handelt,
dahingestellt bleiben.

§ 142 I StGB 
vorprüfen
Berechtigt
Entschuldigt
Fest-
stellungen
-unverzüglich
-nachträglich
-ermöglichen

Berechtigter
Polizei
Feststellungs-
vereitelung
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Verkehrsunfallflucht

Berechtigtes und entschuldigtes Sich
Entfernen

• Einwilligung der Unfallbeteiligten, die
Feststellungen nachträglich zu treffen.

• Bei näheren persönlichen Beziehun-
gen zum Geschädigten kann Sich
Entfernen aus dem Gesichtspunkt der
mutmaßlichen Einwilligung gerecht-
fertigt sein, wenn dem Geschädigten
eine spätere Unterrichtung genügen
wird.

§ 142 I StGB 
vorprüfen
Berechtigt
Entschuldigt
Fest-
stellungen
-unverzüglich
-nachträglich
-ermöglichen

Berechtigter
Polizei
Feststellungs-
vereitelung
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Verkehrsunfallflucht

Berechtigtes Sich Entfernen

• Verletzter kommt ins Krankenhaus
• Verletzter versorgt sich selbst
• Feuerwehr, Rettungsdienst, Arzt,

Polizei
• Bedrohung am Unfallort
• Pflichtenkollisison

• § 323 c StGB
• Lotse versäumt seinen Dienst
• Fahrplaninteressen des ÖPNV
• Vorrangige geschäftliche Interessen
• Beamtenrechtliche / militärische Pflichten

§ 142 I StGB 
vorprüfen
Berechtigt
Entschuldigt
Fest-
stellungen
-unverzüglich
-nachträglich
-ermöglichen

Berechtigter
Polizei
Feststellungs-
vereitelung
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Entschuldigtes Sich Entfernen

• Explosionsgefahr
• Winternacht, Kälte, Regen
• Begleitung schwerverletzter Angehöri-

ger ins Krankenhaus
• Wahrnehmung unaufschiebbarer Ter-

mine von herausragender Bedeutung
• Examen
• Hochzeit

• Schuldunfähigkeit
• Schock
• Alkohol

§ 142 I StGB 
vorprüfen
Berechtigt
Entschuldigt
Fest-
stellungen
-unverzüglich
-nachträglich
-ermöglichen

Berechtigter
Polizei
Feststellungs-
vereitelung
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Prüfungsabfolge

• StVO (ohne § 34 StVO)
• Trunkenheitsdelikte u.a.
• § 142 I StGB
• § 142 II StGB

§ 142 I StGB 
vorprüfen
Berechtigt
Entschuldigt
Fest-
stellungen
-unverzüglich
-nachträglich
-ermöglichen

Berechtigter
Polizei
Feststellungs-
vereitelung
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